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Erhöhung der maximalen Darlehensbeträge in den Förderprogrammen „IB.SH 
Mikrokredit“ und „IB.SH Mittelstandskredit“ ab 2026 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

hiermit möchte ich den Finanzausschuss darüber informieren, dass das MWVATT zum 
01.01.2026 eine Erhöhung der maximalen Darlehensbeträge in den Förderprogrammen 
„IB.SH Mikrokredit“ (MK) und „IB.SH Mittelstandskredit“ (MSK) umgesetzt hat. Der 
entsprechende Aufgabenübertragungsvertrag mit der Investitionsbank Schleswig-Holstein 
(IB.SH) wurde am 03. / 29.12.2025 geschlossen. Die auf Grundlage des 
Haushaltsgesetzes 2026 gewährte Garantieerklärung wurde am 09.03.2026 ausgegeben.

Im Rahmen der Förderdarlehensprogramme MK sowie MSK gewährt die IB.SH 
natürlichen Personen sowie kleinen und mittleren Unternehmen und Start-Ups Darlehen 
zum Zwecke der Existenzgründung, Finanzierung von Betriebsmitteln und Investitionen. 
Unter Würdigung der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist eine Förderung 
des schleswig-holsteinischen Mittelstandes weiterhin erforderlich. Insbesondere im 
Rahmen des MK liegt ein Marktversagen vor, da sehr geringe Darlehensvolumina nicht 
von Banken angeboten werden. Im Rahmen des MSK liegt eine Marktschwäche vor, zu 
dessen Absicherung die IB.SH vor jeder Darlehensbewilligung Rücksprache mit der 
jeweiligen Hausbank hält. Folglich stehen die beiden Förderdarlehensprogramme in 
keinem Wettbewerb zu den Hausbanken, sondern ergänzen das Angebot als eines der 
Hauptwirtschaftsförderprogramme des Landes.
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Auf Vorschlag der IB.SH wurden die Darlehensvolumina wie folgt angehoben:

• IB.SH Mikrokredit: 3 – 35 TEUR (vorher 3 – 25 TEUR)

• IB.SH Mittelstandskredit: 35 – 300 TEUR (vorher 25 – 250 TEUR)

Im Jahr 2024 wurde der maximale Darlehensbetrag des MK (max. 25 TEUR) zu 73 % 
(zum Vergleich in 2019: 50 %) nachgefragt. Beim MSK (max. 250 TEUR) lag die 
Nachfrage bei 25 % (2019: 16 %). In beiden Fällen wird deutlich, dass der Bedarf an 
höheren Einzelkreditvolumina der Unternehmen steigt, im MK ganz besonders. Angesichts 
der um ca. 25 % gestiegenen Verbraucherpreise ist eine Erhöhung des Maximalbetrages 
um 33,33 % für den MK (auf max. 35 TEUR) bzw. 18,18 % für den MSK (auf max. 300 
TEUR) nachvollziehbar und vertretbar.

Produktspezifikation „IB.SH Mikrokredit“

• primäre Zielgruppe: natürliche Personen, Start-Ups + max. 5 J. alte KMU (mit max. 
3 Gesellschaftern)

• Darlehensbetrag: 3 - 35 TEUR

• Darlehenslaufzeit: max. 7 Jahre

• Tilgungsfrei: 1 Jahr

• Tilgungsstundung: bis zu 2 Jahre

• Unbesichert bzw. Notarielles Schuldanerkenntnis der Gesellschafter oder ggf. 
Bürgschaft der Gesellschafter

Produktspezifikation „IB.SH Mittelstandskredit“

• primäre Zielgruppe: natürliche Personen + KMU

• Darlehensbetrag: 35 - 300 TEUR

• Darlehenslaufzeit: max. 12 Jahre

• Tilgungsfrei: 1 oder 2 Jahre

• Tilgungsstundung: bis zu 2 Jahre

• Unbesichert bzw. Bürgschaft des Gesellschafters (bei Nicht-
Personengesellschaften)

Beide Programme sind etabliert und werden gut angenommen. Sie stellen eines der 
wichtigsten Förderinstrumente in Schleswig-Holstein dar. Die Nachfrage steigt stetig (per 
30.09.2025: 67 Bewilligungen beim MK und 83 beim MSK, beide jeweils über dem Vorjahr: 
59 bzw. 63). 

Die Gesamtsumme der Darlehensvolumina (max. 20 Mio. EUR) sowie die Ausfallgarantie 
des Landes (max. 3,5 Mio. EUR) bleiben trotz der Erhöhung der maximalen 
Einzeldarlehensbeträge im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die kalkulierten Ausfälle 
liegen bei ca. 2,7 Mio. EUR und werden somit vollständig von der Ausfallgarantie gedeckt.
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Zum 17.03.2026 wurden im MK bereits 23 Darlehen bewilligt, davon 10 mit einem 
Volumen von über 25 TEUR. Im MSK wurden bislang 35 Darlehen bewilligt, davon 3 mit 
einem Volumen von über 250 TEUR. Wie prognostiziert, macht sich insbesondere im MK 
somit ein erhöhter Bedarf nach höheren Volumina bemerkbar, der die Notwendigkeit der 
erfolgten Erhöhung unterstreicht und bereits erste Wirkungen am Markt zeigt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Unterschrift

Claus Ruhe Madsen
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